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Leistungssteigerung
in den Kataster- und Vermessungsämtern

Mit zunehmender Konsolidierung der Ka-
taster- und Vermessungsämter kann nach
dem Jahresabschluß 1996 eine deutliche
Leistungssteigerung registriert werden
(Abb. rechts).
Die Anzahl der Übernahmen bezieht sich
auf die antragsbezogene Fortführung im
Liegenschaftskataster. Die Zahl der neu
gebildeten Grundstücke ist deutlich höher.

(MI,  Potsdam)

Verwaltungsvorschrift des Katasters überdauert
Generationen - 100 Jahre Anweisung II -
Am 21. Februar 1896 wurden für die ge-
samte Monarchie des preußischen Staates
mit Ausnahme der Hohenzollernschen Lan-
de und Helgolands für die Katasterver-
waltung neue Anweisungen erlassen. Dar-
unter war auch die Anweisung (II) für das
Verfahren bei den Vermessungen zur Fort-
schreibung der Grundsteuerbücher und
Karten.

Dieser Erlaß hatte bereits zwei Vorgän-
ger, nämlich die Vorläufige Anweisung
(II) für das Verfahren bei den Vermessun-
gen behufs der Fortschreibung der Grund-
steuerbücher und Karten vom 17. Januar
1865 (Vorläufige Geschäftsanweisungen I
bis V) und die Anweisung (II) vom 31.
März 1877 für das Verfahren bei den Ver-
messungen behufs der Fortschreibung der
Grundsteuerbücher und Karten. Die bei-
den Vorschriften waren im Laufe der Zeit
durch viele Einzelerlasse so verändert
worden, daß die Übersicht über die noch

geltenden Regelungen verlorengegangen
war. Dieser Umstand führte zur völligen
Überarbeitung und Herausgabe der An-
weisungen, darunter war auch die Anwei-
sung II für das Verfahren bei den Vermes-
sungen zur Fortschreibung der Grund-
steuerbücher und Karten vom 21. Februar
1896. Sie weicht in vielen Punkten wesent-
lich von ihren Vorgängervorschriften ab.
So ist auf die Abmarkung der Grenzen ein
wesentlich größeres Gewicht gelegt wor-
den, auch sind genaue Bestimmungen über
die Art der Abmarkung getroffen.

Bezüglich der Untersuchung der alten
Grenzen heißt es in § 12: �Jeder Fort-
schreibungsvermessung muß die Feststel-
lung vorangehen, ob das zu vermessende
Grundstück in Wirklichkeit in seinen recht-
lichen Grenzen vorhanden ist oder nicht�.
Erstmals ist auch ausdrücklich vorgeschrie-
ben worden, daß bei jeder Vermessung, die
für die Fortschreibung und Berichtigung
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des Katasters Verwendung finden soll, eine
Messungsverhandlung (heute Grenznieder-
schrift) aufgenommen werden muß, die
eine eingehende Beschreibung der Gren-
zen der vermessenen Grundstücke enthält.
Wenn in den Vorgängerbestimmungen
auch nicht ausdrücklich die Aufnahme ei-
ner Verhandlung vorgeschrieben war, er-
gab sich die Notwendigkeit dazu schon aus
der Natur der Sache, so daß Messungs-
verhandlungen bereits für einige Jahrzehnte
früher vorliegen. Das ist insbesondere �für
die östliche preußische Provinz Branden-
burg� mit ihren mangelhaften Vermes-
sungsunterlagen für die heutige praktische
Arbeit von großer Bedeutung, kann doch
gerade in bebauten Gebieten aus der Be-
schreibung der damaligen Messungsver-
handlung manchmal mehr für die Grenz-
untersuchung abgelesen werden, als aus
den doch teilweise noch recht mageren
Aufmessungen jener Zeit.

Eine weitere wichtige Station in der Ent-
wicklung der Anweisung II waren die
Ergänzungsvorschriften für die Ausfüh-
rung von Fortschreibungsvermessungs-
arbeiten vom 21. Februar 1913. Darin hat
die Katasterverwaltung die Folgerung aus
dem Reichsgerichtsurteil  vom 12. Februar
1910 gezogen, wodurch das frühere Steuer-
kataster zum Eigentumskataster geworden
ist; ein sehr bedeutsamer Schritt in der
Entwicklung des Katasters. Ein weiterer
wesentlicher Meilenstein in der Entwick-
lung der Katastervorschriften war die Her-
ausgabe der Anweisung II vom 17. Juni
1920. Sie enthielt noch erheblich einge-
hendere Bestimmungen für die Ausfüh-
rung und Bearbeitung der Liegenschafts-
vermessungen.

Durch Erlaß des Innenministers des Lan-

des Brandenburg vom 7. August 1991
wurde zur sinngemäßgen Anwendung der
heute in Nordrhein-Westfalen gültige
Fortführungserlaß II bis zum Erlaß end-
gültiger Vorschriften auch im Land Bran-
denburg eingeführt. Durch Herausgabe von
Einzelbestimmungen wurden die Vor-
schriften teilweise den brandenburgischen
Gegebenheiten angepaßt.

Auch in Brandenburg wird wahrschein-
lich bei der Herausgabe neuer Vorschrif-
ten für das Verfahren bei den Liegenschafts-
vermessungen im wesentlichen die Auf-
baustruktur der Anweisung II erhalten blei-
ben, wenn auch die Bezeichnung der alten
preußischen Geschäftsanweisungen, wie
sie seit 1877 (vorläufig seit 1865) bestan-
den hat, aufgegeben wird.Diese kurze Dar-
stellung der Entwicklung der Anweisung
II erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, sie sollte vielmehr einen kleinen
Rückblick über die Kontinuität einer
Katastervorschrift geben, in der Bewähr-
tes über 100 Jahre erhalten und fort-
entwickelt wurde. Welcher andere Berufs-
stand arbeitet täglich mit einer amtlichen
Dokumentation, die über 100 Jahre alt ist
und in der Struktur und im Duktus nach
genau so alten Vorschriften einheitlich
gestaltet wurde? Wenn nach Stefan George
�Herr der Zukunft ist, wer sich wandeln
kann�, dann gelingt dies nur, wenn die
Leistungen der Vergangenheit bekannt sind
und nach sorgfältiger Abwägung mit in die
sich wandelnde Zukunft genommen wer-
den.
Quellenangabe:
Klaß - Propping �Der Vermessungs- und
Katasterbeamte sowie der Vermessungs-
ingenieur in Preußen�

  (H.  Mimmel, MI, Potsdam)


